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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Sustainable Materials and Product Design 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 31.03.2026 
 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und 3 sowie Art. 96 Abs. 1 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) er-
lässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sustainable Materials and Product 
Design an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 23.02.2024 wird wie folgt 
geändert: 
 
Nach § 2 wird folgender neuer § 2a angefügt: 
 

„§ 2a Duales Studium 
 

(1) In den dualen Studiengängen „Verbundstudium“ und „Studium mit vertiefter Praxis“ muss das 
praktische Studiensemester (§ 2 Abs. 2) beim Praxispartner durchgeführt werden. 
 

(2) 1Die Wahl von fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen (§ 2 Abs. 4) muss von der/dem 
Studierenden mit dem Praxispartner abgestimmt werden. 2Abweichend von § 2 Abs. 4 sind 
nur Wahlpflichtmodule im Umfang von 16 Leistungspunkten frei wählbar. 3Daneben müssen 
die dual Studierenden zwei Wahlpflichtmodule, die speziell für das Duale Studium ausgewie-
sen sind, mit insgesamt 10 Leistungspunkten belegen. 
 

(3) Die Bachelorarbeit (§ 5) wird in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Praxispartner 
durchgeführt. 
 

(4) Detaillierte Regelungen zum dualen Studium finden sich im Modulhandbuch mit Studienplan 
der Fakultät.” 

 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.10.2026 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ihr Stu-
dium im Bachelorstudiengang Sustainable Materials and Product Design nach dem Sommersemester 
2026 im ersten Studiensemester aufnehmen. 
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